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haben in Zusammenarbeit mit den Organen des Pflan
zenschutzdienstes mindestens monatlich zweimal alle 
Rübenstecklingemieten auf Abdeckung und Mieten
temperatur zu überprüfen und die Ergebnisse in einem 
Mietenkontrollbuch einzutragen.

§ 8
(1) Alle Winterungssaaten sind zum günstigsten agro

technischen Termin in den Boden zu bringen.
Die Räte der Kreise, die Bürgermeister und die Agro

nomen der MTS sind verpflichtet, in Zusammenarbeit 
mit den Kreis- und Ortsvorständen der VdgB (BHG) 
die LPG, ÖLB und Einzelbauern über die Durchfüh
rung der einzelnen Arbeiten unter den jeweiligen Wit
terungsbedingungen und die Anwendung von Neuerer
methoden anzuleiten.

Die volle Erfüllung der Anbaupläne ist zu sichern.

(2) Die LPG und Einzelbauern sind besonders zu be
raten bei der Aussaat der Winterzwischenfrüchte, der 
Getreideaussaat im Eng- und Kreuzdrillverfahren, der 
Untersaat von Gräsern in das Wintergetreide, der 
Durchführung der Hackarbeit auf den Winterölfrucht
flächen, dem Einmieten der Kartoffeln und Rüben
stecklinge sowie über die verlustlose Einsilierung des 
Rübenblattes und der Zwischenfrüchte.

(3) Zur Vermeidung von Ertragsausfällen darf kein 
Saatgetreide ungeheizt ausgesät werden. Die Saatgut
beizung ist entsprechend der Zweiten Durchführungs
bestimmung vom 5. März 1954 zum Gesetz zum Schutze 
der Kultur- und Nutzpflanzen — Durchführung der Bei
zung von Saatgetreide — (GBl. S. 246) durchzuführen. 
Die Beizung hat mit anerkannten Beizmitteln (Germi- 
san und Abavit) zu erfolgen, und zwar je 100 kg Ge
treide = 200 g Beizmittel. In Gemeinden ohne Lohn
saatbeizstellen haben die Räte der Kreise durch Auf
stellung von Beiztrommeln behelfsmäßige Beizstellen 
einzurichten. §

§ 9
(1) Um den ausgesäten Winterölfrüchten günstige 

Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, sind diese bis 
Mitte Oktober zu hacken. Die MTS haben dazu ihre 
gesamte Kapazität an Hackmaschinen einzusetzen. Den 
Kreis- und Ortsvorständen der VdgB (BHG) wird emp
fohlen, durch die Organisierung des Einsatzes der Hack
maschinen der bäuerlichen Betriebe in gegenseitiger 
Hilfe die Hackarbeiten auf allen Winterölfruchtflächen 
zu sichern.

(2) Die Organe des Pflanzenschutzes sind verpflichtet, 
die Winterölfruchtflächen laufend auf das Auftreten von 
Kohlerdflöhen (besonders in Trockengebieten) sowie 
des Rapserdflohes (besonders in feuchteren Lagen) zu 
kontrollieren und die erforderlichen Bekämpfungsmaß
nahmen zu veranlassen (20 bis 30 kg DDT-Mitte] je 
Hektar).

Weiterhin ist auf Grund der milden Witterung auf 
das Auftreten der dritten Generation der Rübenblatt
wespe zu achten und deren Bekämpfung durch 20 bis 
30 kg je Hektar eines Hexa- oder eines Estermittels zu 
organisieren.

(3) Die Räte der Kreise haben in Zusammenarbeit 
mit den Räten der Gemeinden und Ortsvorständen der 
VdgB (BHG) eine wirksame Bekämpfung der Feld
mäuse einzuleiten.

§ 10
Die Gefahr des Eintretens einer zu hohen Boden

feuchtigkeit in diesem Jahr erfordert, daß mit dem 
Ziehen der Winterfurche frühzeitig begonnen wird. Die 
Winterfurche ist bis zum 30. November 1954 in allen 
landwirtschaftlichen Betrieben abzuschließen.

Bei Bodenverdichtung ist mit dem Ziehen der Winter
furche die Untergrundlockerung durchzuführen.

Die verlustlose Einbringung der Hackfruchternte so
wie die termingemäße Durchführung der Herbstbestel
lung und Winterfurche verlangen von unseren werk
tätigen Bauern, Landarbeitern und Traktoristen große 
Anstrengungen.

Die Getreideernte hat gezeigt, daß durch die ge
meinsame Arbeit von Stadt und Land jede Schwierig
keit zu überwinden ist.

Jetzt kommt es darauf an, durch die breite Mobili
sierung der gegenseitigen Hilfe und die Entfaltung 
der Initiative aller Werktätigen die sorgfältige Be
stellung der Felder und verlustlose Bergung der Hack
fruchternte zu sichern.
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